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Kapitel 02 030

Kapitel Ist-Betrag Reste 2014 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2013 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

02 030 Europa

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 011 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 02 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.
3. Die bei Titel 687 00 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungser-

mächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels - mit
Ausnahme des Titels 427 00 - in Anspruch genommen werden.

4. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Aus-
gaben abgesetzt werden.

5. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen
zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung
auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.

6. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

7. Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme der Titel 427 00, 632 00,
685 30 und 686 30 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.

8. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Kapitels
erworbene Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden dürfen.

9. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und
Geldpreise gezahlt werden.

Personalausgaben

427 00 011 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sach-
verständige und Honorarkräfte. . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
95 000,00 — 95 000,00

-95 000,00 — -95 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 95 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 00 011 Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge
und ähnliches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 850,00 — 17 850,00
— — —

17 850,00 — 17 850,00
Vermerke: aus Titel 534 10 17 850,00

534 10 011 Ausgaben für die Pflege der europäischen Beziehungen
des Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 041,44 — 47 041,44
200 000,00 — 200 000,00

-152 958,56 — -152 958,56
Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 531 20 13 606,52

an Titel 526 00 17 850,00
an Titel 685 21 59 217,34
an Titel 547 70 12 184,21
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 50 100,49

-152 958,56

534 20 011 Ausgaben für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähig-
keit des Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209 525,22 — 209 525,22
400 000,00 — 400 000,00

-190 474,78 — -190 474,78
Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 92 600,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 97 874,78
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534 30 011 Maßnahmen zur Förderung der politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Beziehungen mit dem Bene-
lux-Raum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123 557,12 — 123 557,12
171 000,00 — 171 000,00

-47 442,88 — -47 442,88
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 47 442,88

534 52 011 Ausgaben für Maßnahmen zur Vernetzung von Europa-
schulen und Stärkung ihres Europaprofils. . . . . . . . . . .

5 539,96 — 5 539,96
70 000,00 — 70 000,00

-64 460,04 — -64 460,04
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 686 60 1 785,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 62 675,04

547 10 011 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung und Ver-
breitung des Europa-Gedankens. . . . . . . . . . . . . . . .

16 962,05 — 16 962,05
21 700,00 — 21 700,00

-4 737,95 — -4 737,95
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 737,95

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00 011 Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der
Länder bei der Europäischen Union. . . . . . . . . . . . . . .

74 014,75 — 74 014,75
106 500,00 — 106 500,00

-32 485,25 — -32 485,25
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 32 485,25

685 21 011 Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafä-
higkeit des Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144 217,34 — 144 217,34
85 000,00 — 85 000,00

59 217,34 — 59 217,34
Vermerke: aus Titel 534 10 59 217,34

685 30 011 Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden
Maßnahmen und Einrichtungen zur Vertiefung von Kon-
takten im deutsch-belgischen und deutsch-niederländi-
schen Grenzgebiet sowie zur Förderung der europäi-
schen Integration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119 300,00 — 119 300,00
142 800,00 — 142 800,00

-23 500,00 — -23 500,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 23 500,00

685 50 011 Zuschüsse zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum. . . .

— — —
— — —

— — —

686 10 011 Zuschüsse für Projekte im Inland. . . . . . . . . . . . . . . . 19 954,81 — 19 954,81
45 000,00 — 45 000,00

-25 045,19 — -25 045,19
Vermerke: an Kapitel 05 030 Titel 632 50 20 000,00

an Kapitel 05 300 Titel 686 65 5 000,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 45,19

-25 045,19

686 30 011 Zuschuss an die "Europa-Union NRW". . . . . . . . . . . . . 74 000,00 — 74 000,00
74 000,00 — 74 000,00

— — —

687 00 011 Zuschüsse für Projekte im Ausland. . . . . . . . . . . . . . . 3 036,90 — 3 036,90
40 000,00 — 40 000,00

-36 963,10 — -36 963,10
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 36 963,10
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Titelgruppen

Titelgruppe 60
Regionales Weimarer Dreieck (RWD)

1. Die bei Titel 541 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf
auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

2. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden dürfen.

25 544,47 — 25 544,47
240 000,00 — 240 000,00

-214 455,53 — -214 455,53

427 60 011 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sach-
verständige und Honorarkräfte. . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
50 000,00 — 50 000,00

-50 000,00 — -50 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 50 000,00

531 60 011 Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . — — —
10 000,00 — 10 000,00

-10 000,00 — -10 000,00
Vermerke: an Titel 686 60 5 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 5 000,00

534 60 011 Aufwendungen für die Pflege der trilateralen Beziehun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 142,00 — 20 142,00
30 000,00 — 30 000,00

-9 858,00 — -9 858,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 9 858,00

541 60 011 Ausgaben für Veranstaltungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 402,47 — 5 402,47
60 000,00 — 60 000,00

-54 597,53 — -54 597,53
Vermerke: an Titel 428 70 54 597,53

547 60 011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 60 011 Zuschüsse zu Projekten im Inland. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
45 000,00 — 45 000,00

-45 000,00 — -45 000,00
Vermerke: aus Titel 531 60 5 000,00

an Kapitel 07 050 Titel 685 90 50 000,00

687 60 011 Zuschüsse für Projekte im Ausland. . . . . . . . . . . . . . . — — —
45 000,00 — 45 000,00

-45 000,00 — -45 000,00
Vermerke: an Titel 428 70 43 689,94

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 310,06
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Titelgruppe 70
Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in
europäischen und internationalen Institutionen nach den
Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und inter-
nationales Personalentwicklungskonzept)

1. Zur Vor- und Nachbereitung des Einsatzes in europäischen und inter-
nationalen Institutionen ist eine Abordnung von Dienstkräften für die
Dauer von bis zu einem Jahr in den Geschäftsbereich der Minister-
präsidentin/des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen
zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die
auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten.

2. Die am Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Per-
sonal in europäischen und internationalen Institutionen - EURI-PEK -
teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Abschluss des Einsatzes wie-
der auf Planstellen/Stellen der entsendenden Ressorts zu überneh-
men.

3. Die in den Einzelplan 02 verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer
Auflösung der Titelgruppe 70 so wie ursprünglich bereitgestellt in die
Herkunftskapitel zurückzuverlagern.

1 289 771,68 — 1 289 771,68
1 150 300,00 — 1 150 300,00

139 471,68 — 139 471,68

422 70 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,
Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

599 815,83 — 599 815,83
1 007 900,00 — 1 007 900,00

-408 084,17 — -408 084,17
Vermerke: an Titel 428 70 437 084,17

aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 29 000,00

428 70 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 677 771,64 — 677 771,64
142 400,00 — 142 400,00

535 371,64 — 535 371,64
Vermerke: aus Titel 422 70 437 084,17

aus Titel 541 60 54 597,53
aus Titel 687 60 43 689,94

535 371,64

453 70 011 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . — — —
— — —

— — —

547 70 011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 12 184,21 — 12 184,21
— — —

12 184,21 — 12 184,21
Vermerke: aus Titel 534 10 12 184,21

Gesamtausgaben Kapitel 02 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 170 315,74 — 2 170 315,74
2 841 300,00 — 2 841 300,00

-670 984,26 — -670 984,26

Mehrausgaben —
Minderausgaben 670 984,26
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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